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HOCHWASSERRISIKOBEWERTUNGSKARTEN:  

EIN ANGEBOT AN DIE KOMMUNEN

Die vom Land Baden-Württemberg erstellten Risiko-
bewertungskarten ermöglichen den Kommunen 
und anderen Akteuren, bestehende Risiken durch 
Hochwasser nicht nur zu erkennen, sondern auch 
einzustufen. Die Kommunen erhalten damit wich-
tige Anhaltspunkte für die Dringlichkeit einzelner 
Maßnahmen und insbesondere für ihre Krisen- 
managementplanung. Sie können alle in den Karten 
und den verbalen Risikobeschreibungen enthalte-
nen Informationen im Rahmen ihrer Risikoanalyse 
ergänzen und vertiefen. 

INHALTE DER HOCHWASSERRISIKO- 

BEWERTUNGSKARTE

Die Risikobewertungskarten enthalten Schlussfol-
gerungen aus den Hochwassergefahren- und -risiko-
karten sowie den Hochwasserrisikosteckbriefen. Sie 
beschreiben und bewerten für jedes Projektgebiet 
die Risiken für die vier Schutzgüter. Dargestellt sind: 

Für das Schutzgut „menschliche Gesundheit“: 
Siedlungsgebiete und Verkehrsflächen
Für das Schutzgut „Umwelt“: Wasserschutzge-
bietszonen I/II und III und Natura2000-Gebiete 
sowie IVU-Betriebe als Objekte, von denen eine 
Gefährdung für die Umwelt ausgehen kann, und 
ausgewiesene Badestellen
Für das Schutzgut „Kulturerbe“: relevante Kul-
turgüter als gefährdete Objekte

Für das Schutzgut „wirtschaftliche Tätigkeiten“: 
Industrie- und Gewerbegebiete.

Zu ersehen sind die Risiken, die für diese Schutz-
güter bei einem Extremhochwasser (HQExtrem) be-
stehen. Sie werden in drei Risikostufen bewertet. 
Damit sind räumliche Risikoschwerpunkte ablesbar.

Die Anschlaglinien der maximalen Ausbreitun-
gen bei einem zehnjährlichen (HQ10) und einem 
hundertjährlichen (HQ100) Hochwasser sind eben-
falls dargestellt. Flächen, bei denen keines der 
Schutzgüter explizit betroffen ist und daher die  
Risiken gering sind, werden als „weitere überflutete 
Flächen“ dargestellt. Dazu gehören beispielsweise 
landwirtschaftliche Flächen und Wälder. 
 Unter „weitere bewertbare Risiken“ werden Flä-
chen dargestellt, die im Rahmen der Gefahrenkar-
tierung nicht berechnet werden können, auf denen 
aber in der Vergangenheit Hochwasser entstanden 
sind. So können zum Beispiel auch Risiken durch 
Hangwasser und Kanalentlastungen erfasst werden. 

KRITERIEN FÜR DIE BEWERTUNG

Als Kriterien für die Bewertung der Risiken dienten: 

Die Anzahl der potenziell betroffenen Ein- 
wohner unterschieden nach Überflutungstiefe 
(menschliche Gesundheit)
Auswirkungen durch besonders relevante Ob-
jekte wie z. B. IVU-Betriebe sowie zu erwartende 
Schäden in sensiblen Bereichen wie Wasser-
schutz- oder Natura2000-Gebieten (Umwelt)

Die drei Risikostufen,
mit denen die 
Hochwasserrisiken  
für die Schutzgüter 
bewertet werden, 
lauten gering, mittel 
und groß.

Die Karten und Risiko-
beschreibungen  
liefern Anhaltspunkte 
für die Krisen- 
managementplanung 
einer Kommune.

Beispielhafter Ausschnitt aus einer Hochwasserrisikobewertungskarte

Hochwasserrisikobewertungskarten und verbale Risikobeschreibung
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Kombination der Empfindlichkeit des jeweiligen 
Kulturgutes mit den Hochwasserwahrschein-
lichkeiten und Überflutungshöhen (Kulturerbe). 
Zu den relevanten Kulturgütern zählen insbe-
sondere Museen und Bibliotheken von landes-
weiter Bedeutung sowie Archive und Kultur-
denkmäler von besonderer Bedeutung.
Eintrittswahrscheinlichkeit des Hochwassers in 
Industrie- und Gewerbegebieten (wirtschaftliche 
Tätigkeiten). 

VERBALE RISIKOBESCHREIBUNG 

Im Maßnahmenbericht zu einem Projektgebiet wer-
den im Kapitel 3 die Hochwassergefahren und die 
Hochwasserrisiken für die vier Schutzgüter in dem 
jeweiligen Projektgebiet beschrieben. Aufgeführt 
sind dabei Kommunen mit großen und mittleren 
Risiken für die menschliche Gesundheit bei HQ10, 
HQ100 und HQExtrem sowie alle relevanten IVU-
Betriebe, Natura2000-Gebiete, Wasserschutzgebiete 
und Kulturgüter.

Zur Unterstützung der Maßnahmenplanung 
und -umsetzung erhält jede Kommune eine eigene 
verbale Risikobeschreibung und Zusammenstellung 
der Maßnahmen (Anhang III des Maßnahmenbe-
richts). Außer den Hochwasserrisiken für die vier 
Schutzgüter werden auch räumliche Risikoschwer-
punkte aufgelistet.

Jede Kommune
erhält eine eigene 

Risikobeschreibung 
und Zusammen-

stellung der Maß- 
nahmen.

Hier finden Sie die HW-Risikobewertungskarten: 

www.hochwasserbw.de  
➔ Unser Service ➔ FIS HWRM 

BETEILIGUNG BEI DER ERSTELLUNG 

Federführend bei der Erstellung der Hochwasser- 
risikobewertungskarten und der Maßnahmenberich-
te, in denen die verbalen Risikobeschreibungen ent-
halten sind, sind die Regierungspräsidien.

Jede betroffene Kommune erhält über ein inter-
netgestütztes Meldeformular zunächst einen Ent-
wurf der Hochwasserrisikobewertungskarte und hat 
die Möglichkeit, Korrekturen und Ergänzungen vor-
zunehmen. Die entsprechenden Ergänzungen der 
Hochwasserrisikobewertungskarten erfolgen durch 
die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und  
Naturschutz (LUBW). Die Regierungspräsidien wer-
ten alle Rückmeldungen z. B. zum Entwurf des Maß-
nahmenberichts aus und arbeiten änderungsrele-
vante Sachverhalte in den Maßnahmenbericht ein. 

Fiktives Beispiel einer verbalen Risikobeschreibung im Maßnahmenbericht (Anhang III)

R I S I K O M A N A G E M E N T  BADEN-WÜRTTEMBERG
HOCHWASSER

Zusammenfassung 
für die Gemeinde Musterstadt

Schlussfolgerungen aus den Hochwassergefahren- und risikokarten für die Stadt Musterstadt

Der folgende Text erläutert zusammenfassend die Ergebnisse der Risikobewertung, die ergän-
zend in der Risikobewertungskarte kartographisch dargestellt ist, und die Hinweise für die Maß-
nahmenplanung, die in der folgenden Tabelle der Maßnahmen aufgelistet sind.

Menschliche Gesundheit
Die im Folgenden angegebenen Zahlen betroffener Personen sind Orientierungswerte, die durch 
eine Verknüpfung der Einwohnerzahlen, von Adressdaten, amtlichen Liegenschaftskataster und 
Hochwassergefahrenkarten ermittelt werden. 
(Weitere Informationen siehe www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de Rubrik Hochwasserrisiko-
karten). 

In der Gemeinde Musterstadt bestehen entlang des Musterbachs Hochwasserrisiken für die 
menschliche Gesundheit. Bei Hochwasserereignissen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftre-
ten (HQ10) sind bis zu 200 Personen durch Hochwasser betroffen. Das Risiko ist für einen Teil der 
Personen (ca. 20) auf Grund der Wassertiefe von bis zu einem halben Meter als gering einzustu-
fen. Ein weiterer Teil der Personen (ca. 60) muss mit einem höheren Wasserstand von bis zu zwei 
Metern rechnen, so dass von einem mittleren Risiko ausgegangen werden muss. Die betroffenen 
Personen müssen sich im Hochwasserfall in das Obergeschoss begeben. Etwa 100 Personen 
sind bei einem HQ10 auf Grund der Wasserhöhe von über 2 Metern einem großen Risiko ausge-
setzt. Für diese Personen kann nicht davon ausgegangen werden, dass Möglichkeiten für einen 
sicheren Rückzug (z.B. weitere vertikale Evakuierungsmöglichkeiten in höhere Stockwerke, 
Fluchtwege, Objektschutz) bestehen, so dass von einem großen Risiko auszugehen ist.

Bei seltener auftretenden Hochwassern (HQ50, HQ100, HQextrem) ist mit einer Überflutung von 
Teilen der Talhauser Straße zu rechnen. Die Gesamtzahl der Betroffenen steigt auf bis zu  
2.700 (HQ100) bzw. 11.000 (HQextrem) Personen an. Dabei steigt die Zahl der Personen mit gerin-
gem Risiko auf ca. 1.600 Personen (HQ100) bzw. 3.900 (HQextrem) an. Im Bereich des mittleren 
Risikos sind 250 (HQ100) bzw. 5.700 Personen (HQextrem) betroffen. Die Zahl der Personen steigt 
auf 900 (HQ100) bzw. 1.400 (HQextrem) Personen an.

Im Rahmen der Krisenmanagementplanung (Maßnahme R2) sind insbesondere Konzepte für die 
Rettung der Personen mit großem Risiko, d.h. ohne vertikale Evakuierungsmöglichkeit, und zur 
Versorgung der Personen mit mittlerem Risiko zu entwickeln. Darüber hinaus ist zu prüfen, ob im 
durch den Nußbach gefährdeten Bereich Objekte mit besonderen Risiken für die menschliche 
Gesundheit (z.B. Pflegeheim, Kindergarten) liegen und welche Maßnahmen für diese ergriffen 
werden müssen.

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass eine Querung des Nußbachs mit Ausnahme der K4567 bei 
einem Hochwasser eingeschränkt und spätestens bei einem Hochwasser, das statistisch einmal 
in 100 Jahren auftritt (HQ100) nicht mehr möglich ist.

Maßnahmenbericht Mittlerer Neckar 

Anhang III – 1
Hochwasserrisikomanagementplanung in Baden-Württemberg 

Maßnahmenbericht Mittlerer Neckar – Anhang III 

Anhang III-1 

Anhang III:  Maßnahmen der Kommunen im Projektgebiet 

Folgende Kommunen im Projektgebiet „Mittlerer Neckar“ sind von Hochwasser betroffen: 

Affalterbach, Aichtal, Albershausen, Allmersbach im Tal, Altbach, Altdorf, Altenriet, Aspach, Auen-
wald, Backnang, Bad Ditzenbach, Bad Überkingen, Beilstein, Benningen am Neckar, Berglen, 
Besigheim, Beuren, Birenbach, Bissingen an der Teck, Böbingen an der Rems, Böblingen, Bad 
Boll, Börtlingen, Burgstetten, Deggingen, Deizisau, Denkendorf, Dettenhausen, Dettingen unter 
Teck, Donzdorf, Drackenstein, Dürnau, Ebersbach an der Fils, Eislingen/Fils, Erdmannhausen, 
Eschenbach, Essingen, Esslingen am Neckar, Fellbach, Filderstadt, Freiberg am Neckar, Fricken-
hausen, Gammelshausen, Geislingen an der Steige, Gingen an der Fils, Göppingen, Grafenberg, 
Großbettlingen, Großbottwar, Gruibingen, Hattenhofen, Heiningen, Hessigheim, Heubach, Hoch-
dorf, Holzgerlingen, Holzmaden, Iggingen, Ingersheim, Kernen im Remstal, Kirchberg an der Murr, 
Kirchheim unter Teck, Köngen, Korb, Kornwestheim, Kuchen, Lauterstein, Leinfelden-
Echterdingen, Lenningen, Leutenbach, Lorch, Löwenstein, Ludwigsburg, Marbach am Neckar, 
Mögglingen, Mühlhausen im Täle, Mundelsheim, Murr, Murrhardt, Neckartailfingen, Neckartenzlin-
gen, Neidlingen, Neuffen, Neuhausen auf den Fildern, Notzingen, Nürtingen, Oberboihingen, 
Oberstenfeld, Ohmden, Oppenweiler, Ostfildern, Ottenbach, Owen, Pleidelsheim, Plochingen, 
Plüderhausen, Rechberghausen, Reichenbach an der Fils, Remseck am Neckar, Remshalden, 
Rudersberg, Salach, Schlaitdorf, Schlat, Schlierbach, Schönaich, Schorndorf, Schwäbisch Gmünd, 
Schwaikheim, Spiegelberg, Steinenbronn, Steinheim an der Murr, Stuttgart, Sulzbach an der Murr, 
Süßen, Uhingen, Unterensingen, Urbach, Waiblingen, Walddorfhäslach, Waldenbuch, Waldstetten, 
Wangen, Wäschenbeuren, Weil im Schönbuch, Weilheim an der Teck, Weinstadt, Weissach im 
Tal, Welzheim, Wendlingen am Neckar, Wernau (Neckar), Wiesensteig, Winnenden, Winterbach, 
Wüstenrot, Zell unter Aichelberg. 

Für diese Kommunen wird Folgendes jeweils pro Kommune dargestellt: 

 Schlussfolgerungen aus den Gefahren- und Risikokarten

 Von der Kommune umzusetzende Maßnahmen aus dem landeseinheitlichen Maßnahmen-
katalog (siehe Kapitel 5.4 des Maßnahmenberichts) einschließlich von Hinweisen für die
Umsetzung

 Kommunale Maßnahmen aus dem landeseinheitlichen Maßnahmenkatalog (R1 bis R12
und ggf. R21 bis R24, R26, R27), die nicht umgesetzt werden weil sie entweder nicht rele-
vant oder bereits erledigt sind bzw. aus anderen Gründen nicht umgesetzt werden müs-
sen.

 Zusätzliche Maßnahmen der Kommune, die die Maßnahmen des landeseinheitlichen
Maßnahmenkataloges ergänzen

 Steckbrief der Hochwasserrisiken für die Kommune

Die Maßnahmen der Kommunen werden teilweise durch die Maßnahmen auf Ebene des Landes 
Baden-Württemberg (siehe Anhang I) und die Maßnahmen der nicht-kommunalen Akteure im Pro-
jektgebiet (siehe Anhang II) unterstützt. 

Die Angaben zur Umsetzung, zur Priorität und zum vorgesehenen Umsetzungszeitraum beziehen 
sich auf die Situation in der jeweiligen Kommune. Die Informationen zu den mit den Maßnahmen 
verfolgten Oberzielen und die Schutzgüter, auf die sich die Maßnahmen auswirken, wurden lan-
desweit ermittelt. Eine weitere Differenzierung für das Projektgebiet ist nicht notwendig. 

Weitere Informationen über die Maßnahmen aller Akteure, die mit den Maßnahmen verfolgten 
Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel 5 des Maßnahmenberichts. 

Kulturgüter
In Musterstadt ist die Kirche Heiliger Geist als Kulturgut mit landesweiter Bedeutung von allen 
Hochwasserszenarien betroffen. Insbesondere auf der auch bei geringen Wasserständen gefähr-
deten hölzernen Inneneinrichtung ist das Risiko für das Kulturgut groß. Die Maßnahmen zur  
Eigenvorsorge (R27) sind deshalb mit der Krisenmanagementplanung (Maßnahme R2) zu  
koordinieren.

Die Eigentümer von weiteren Kulturgütern wie Kulturdenkmalen oder Archivgut sollten im  
Rahmen der Eigenvorsorge (Maßnahme R30/R27) die besonderen Anforderungen für den Hoch-
wasserfall berücksichtigen.

Umwelt
Durch Hochwasserereignisse sind in Musterstadt vor allem Siedlungsflächen betroffen. Hier  
bestehen Risiken für die Umwelt insbesondere durch wassergefährdende Stoffe in den Gebäu-
den wie Heizöl, Pflanzenschutzmittel oder Chemikalien (z.B. Farben und Lacke). Durch eine  
geeignete Lagerung können diese Risiken auf ein geringes Maß reduziert werden. Dies ist beson-
ders bei der Eigenvorsorge (siehe Maßnahmen R29/30) zu berücksichtigen.

Risiken durch Betriebe in Musterdstadt, die unter die Regelungen der EU-Richtlinie über die  
integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU3-Richtlinie) fallen,  
bestehen nicht. Dies sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metall- 
industrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen und anderer Industrien von denen unter 
anderem wegen der Menge der eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz für die Umwelt 
angenommen wird. Die entsprechenden Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagements sind 
deshalb in Musterdorf nicht relevant.

Wasserschutzgebiete, Badegewässer nach EU-Richtlinie2 und Natura 2000-Gebiete1 (Schutz- 
gebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie und der EU-Vogel-
schutzrichtlinie) sind in Musterdorf nicht vorhanden. Die damit verbundenen Maßnahmen des 
Hochwasserrisikomanagements können daher entfallen.

Wirtschaftliche Tätigkeiten
In der Gemeinde Musterstadt sind Industrie- und Gewerbegebiete bei Hochwasserereignissen, 
die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten (HQ10), in geringem Umfang überflutet (weniger als  
1 ha Fläche). Bei selteneren Hochwasserereignissen (HQ100, HQextrem) sind die Flächen am 
Marktplatz in geringem Umfang stärker betroffen und umfassen ca. 1 ha Fläche (bei einem HQ100 
und bei einem HQextrem). Nachteilige Folgen für wirtschaftliche Tätigkeiten sind bei diesen  
Gebäuden und bei Betrieben bzw. Gebäuden innerhalb der Wohngebiete möglich. Eine Vermin-
derung dieser Risiken ist vor allem durch die Eigenvorsorge (Maßnahmen R29/R30) möglich. Im 
Rahmen der Krisenmanagementplanung (Maßnahme R2) sollen die Maßnahmen der Eigen- 
vorsorge soweit notwendig integriert werden.

1 Natura 2000-Gebiete: Schutzgebiete nach den Regelungen der EU-Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie. Sie bilden mit den Schutz- 
 gebieten der EU-Vogelschutzrichtlinie das EU-weite Netz von Schutzgebieten Natura 2000.
2 Badegewässerrichtlinie: EG-Richtlinie 2006/7/EG.
3 IVU Betriebe sind Betriebe der Energiewirtschaft, der Abfallbehandlung, der Metallindustrie, der mineralbearbeitenden, der chemischen  
 und anderer Industrien von denen unter anderem wegen der Menge der eingesetzten Stoffe eine besondere Relevanz für die Umwelt  
 angenommen wird.
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Anhang III:  Maßnahmen der Kommunen im Projektgebiet 

Folgende Kommunen im Projektgebiet „Mittlerer Neckar“ sind von Hochwasser betroffen: 

Affalterbach, Aichtal, Albershausen, Allmersbach im Tal, Altbach, Altdorf, Altenriet, Aspach, Auen-
wald, Backnang, Bad Ditzenbach, Bad Überkingen, Beilstein, Benningen am Neckar, Berglen, 
Besigheim, Beuren, Birenbach, Bissingen an der Teck, Böbingen an der Rems, Böblingen, Bad 
Boll, Börtlingen, Burgstetten, Deggingen, Deizisau, Denkendorf, Dettenhausen, Dettingen unter 
Teck, Donzdorf, Drackenstein, Dürnau, Ebersbach an der Fils, Eislingen/Fils, Erdmannhausen, 
Eschenbach, Essingen, Esslingen am Neckar, Fellbach, Filderstadt, Freiberg am Neckar, Fricken-
hausen, Gammelshausen, Geislingen an der Steige, Gingen an der Fils, Göppingen, Grafenberg, 
Großbettlingen, Großbottwar, Gruibingen, Hattenhofen, Heiningen, Hessigheim, Heubach, Hoch-
dorf, Holzgerlingen, Holzmaden, Iggingen, Ingersheim, Kernen im Remstal, Kirchberg an der Murr, 
Kirchheim unter Teck, Köngen, Korb, Kornwestheim, Kuchen, Lauterstein, Leinfelden-
Echterdingen, Lenningen, Leutenbach, Lorch, Löwenstein, Ludwigsburg, Marbach am Neckar, 
Mögglingen, Mühlhausen im Täle, Mundelsheim, Murr, Murrhardt, Neckartailfingen, Neckartenzlin-
gen, Neidlingen, Neuffen, Neuhausen auf den Fildern, Notzingen, Nürtingen, Oberboihingen, 
Oberstenfeld, Ohmden, Oppenweiler, Ostfildern, Ottenbach, Owen, Pleidelsheim, Plochingen, 
Plüderhausen, Rechberghausen, Reichenbach an der Fils, Remseck am Neckar, Remshalden, 
Rudersberg, Salach, Schlaitdorf, Schlat, Schlierbach, Schönaich, Schorndorf, Schwäbisch Gmünd, 
Schwaikheim, Spiegelberg, Steinenbronn, Steinheim an der Murr, Stuttgart, Sulzbach an der Murr, 
Süßen, Uhingen, Unterensingen, Urbach, Waiblingen, Walddorfhäslach, Waldenbuch, Waldstetten, 
Wangen, Wäschenbeuren, Weil im Schönbuch, Weilheim an der Teck, Weinstadt, Weissach im 
Tal, Welzheim, Wendlingen am Neckar, Wernau (Neckar), Wiesensteig, Winnenden, Winterbach, 
Wüstenrot, Zell unter Aichelberg. 

Für diese Kommunen wird Folgendes jeweils pro Kommune dargestellt: 

 Schlussfolgerungen aus den Gefahren- und Risikokarten

 Von der Kommune umzusetzende Maßnahmen aus dem landeseinheitlichen Maßnahmen-
katalog (siehe Kapitel 5.4 des Maßnahmenberichts) einschließlich von Hinweisen für die
Umsetzung

 Kommunale Maßnahmen aus dem landeseinheitlichen Maßnahmenkatalog (R1 bis R12
und ggf. R21 bis R24, R26, R27), die nicht umgesetzt werden weil sie entweder nicht rele-
vant oder bereits erledigt sind bzw. aus anderen Gründen nicht umgesetzt werden müs-
sen.

 Zusätzliche Maßnahmen der Kommune, die die Maßnahmen des landeseinheitlichen
Maßnahmenkataloges ergänzen

 Steckbrief der Hochwasserrisiken für die Kommune

Die Maßnahmen der Kommunen werden teilweise durch die Maßnahmen auf Ebene des Landes 
Baden-Württemberg (siehe Anhang I) und die Maßnahmen der nicht-kommunalen Akteure im Pro-
jektgebiet (siehe Anhang II) unterstützt. 

Die Angaben zur Umsetzung, zur Priorität und zum vorgesehenen Umsetzungszeitraum beziehen 
sich auf die Situation in der jeweiligen Kommune. Die Informationen zu den mit den Maßnahmen 
verfolgten Oberzielen und die Schutzgüter, auf die sich die Maßnahmen auswirken, wurden lan-
desweit ermittelt. Eine weitere Differenzierung für das Projektgebiet ist nicht notwendig. 

Weitere Informationen über die Maßnahmen aller Akteure, die mit den Maßnahmen verfolgten 
Ziele sowie rechtliche Grundlagen finden sich im Kapitel 5 des Maßnahmenberichts. 

Hier finden Sie die verbalen Risikobeschreibungen: 

Die verbalen Risikobeschreibungen für die einzelnen Kommunen sind in den  
Maßnahmenberichten der Projektgebiete enthalten (Kapitel 3 und Anhang III).  
Die Maßnahmenberichte sind auf den entsprechenden Internetseiten der 
Regierungspräsidien Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen zu finden.

Hochwasser- 
gefahrenkarten 

Hochwassserrisikokarten  
und -steckbriefe 

HW-Risikobewertungskarten  
und verbale Risikobeschreibung

Maßnahmenkatalog  
Hochwasserrisikomanagement



Glossar
Akteur
Verantwortliche in der Hochwasserrisiko- 
managementplanung. Akteure können sein:  
Städte / Gemeinden, Untere Verwaltungs- 
behörden, Regionalverbände, Fachbehörden,  
Wirtschaftsunternehmen, IHK, Bürgerinnen  
und Bürger, etc.

Hochwasserrisiko
Kombination aus Wahrscheinlichkeit des Eintritts  
eines Hochwasserereignisses und der hoch- 
wasserbedingten nachteiligen Folgen auf die  
menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kultur- 
erbe und die wirtschaftlichen Tätigkeiten

HQExtrem

Ausbreitung des Hochwasser bis zu einem extre- 
men Hochwasserstand, der durch ungewöhnliche  
Niederschlags- und Abflussereignisse aber  
auch durch Rückstau von blockierten Brücken- 
durchlässen hervorgerufen werden kann.

HQxxx

Abflussmenge [m³/s], die statistisch gesehen  
einmal in xxx Jahren auftritt (z. B. HQ100).

HWGK, HWRK, HWRSt, HWRBK
Abkürzung für Hochwassergefahrenkarte, Hochwasserrisikokarte, 
Hochwasserrisikosteckbrief, Hochwasserrisikobewertungskarte

HWRM-RL
Abkürzung für die im November 2007 in Kraft getretene Hochwasser-
risikomanagementrichtlinie der Europäischen Union

IVU-Betriebe
Anlagen gemäß Anhang I der Richtlinie 96/61/EG (IVU-Richtlinie)  
über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umwelt- 
verschmutzung. Im Rahmen der Hochwasserrisikomanagement- 
planung werden die IVU-Betriebe betrachtet, die im Fall einer  
Überflutung unbeabsichtigte Umweltverschmutzungen verursachen 
können (z. B. Betriebe der Abfallbehandlung). Die EU-Industrie- 
emissionsrichtlinie 2010/75/EU hat zwischenzeitlich die IVU-Richtlinie 
abgelöst. Für das Hochwasserrisikomanagement erfolgt die  
Auswahl der Betriebe entsprechend den Vorgaben der HWRM-RL 
weiterhin auf Basis der Schwellenwerte der IVU-Richtlinie.

NATURA2000-Gebiete
Gebiete, die für den Schutz von Lebensräumen oder Arten  
ausgewiesen wurden. Im Rahmen der Hochwasserrisikomanage- 
mentplanung werden die Natura2000-Gebiete betrachtet, bei  
denen die Erhaltung und die Verbesserung des Wasserzustandes 
wichtige Faktoren für diesen Schutz darstellen. Dies sind  
die Flora-Fauna-Habitat-Gebiete und die Vogelschutzgebiete.

Projektgebiet
Räumliche Unterteilung von Baden-Württemberg in 22 Projektgebiete 
für die Beteiligung der Akteure wie z. B. die Kommunen, aber auch  
die Bürgerinnen und Bürger, zur Erarbeitung der Maßnahmenberichte

Ansprechpartner
Regierungspräsidium Freiburg
Referat 52, Hr. Mair, 0761 208-4209, juergen.mair@rpf.bwl.de
Referat 52, Fr. Dr. Steiner, Tel. 0761 208-4203, magdalena.steiner@rpf.bwl.de

Regierungspräsidium Karlsruhe 
Referat 52, Hr. Görnert, 0721 926-7506, ralph-dieter.goernert@rpk.bwl.de
Referat 52, Hr. Burkhardt, 0721 926-7507, ruediger.burkhardt@rpk.bwl.de
Referat 52, Hr. Schröder, 0721 926-7534, joerg.schroeder@rpk.bwl.de

Regierungspräsidium Stuttgart 
Referat 53.2, Hr. Moser, 0711 904-15318, markus.moser@rps.bwl.de 
Referat 53.2, Fr. Harnos, 0711 904-15320, borislava.harnos@rps.bwl.de

Regierungspräsidium Tübingen 
Referat 53.2, Hr. Heissel, 07071 757-3527, lothar.heissel@rpt.bwl.de
Referat 53.2, Hr. Kirste, 07071 757-3524, dominik.kirste@rpt.bwl.de

Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 
Baden-Württemberg
Referat 43, Fr. Dank, 0721 5600-1446, kristin.dank@lubw.bwl.de 
Referat 43, Hr. Geörg, 0721 5600-1520, marc.geoerg@lubw.bwl.de 

Rechtsgrundlagen
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG) 
Kapitel 1, Allgemeine Bestimmungen
§ 5  Allgemeine Sorgfaltspflichten
Kapitel 3, Abschnitt 6 Hochwasserschutz
§ 72 Hochwasser
§ 73 Bewertung von Hochwasserrisiken. Risikogebiete
§ 74 Gefahrenkarten und Risikokarten
§ 76 Überschwemmungsgebiete an oberirdischen Gewässern
§ 77 Rückhalteflächen
§ 78 Besondere Schutzvorschriften für festgesetzte  
  Überschwemmungsgebiete
§ 79 Information und aktive Beteiligung
§ 80 Koordinierung

Gesetz zur Neuordnung des Wasserrechts (WG) in Baden-Württemberg
Teil 3, Abschnitt 5: Hochwasserschutz
§ 65 Überschwemmungsgebiete
Teil 6, Abschnitt 1: Zuständigkeit
§ 83 Zuständigkeit der Flussgebietsbehörden

Weiterführende Informationen
 
Daten- und Kartendienst der Landesanstalt für Umwelt, Messungen 
und Naturschutz (LUBW) 
Der interaktive Dienst UDO (Umwelt-Daten und -Karten Online) der 
LUBW ermöglicht den allgemeinen Zugriff auf ausgewählte Umwelt-
daten und digitale Kartenbestände. 
http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/alias.
xhtml?alias=hwrm_hwgk_uf 

Hochwasserrisikomanagement in Baden-Württemberg  
Zentrales Internetportal zur Hochwasserstrategie des Landes Baden-
Württemberg. Links zu Kartendiensten und Publikationen des Landes  
zum Thema Hochwasser. Interner Bereich mit allen Hochwassergefahren-
karten, Vorgehenskonzept Hochwasserrisikomanagement und den 
Internetauftritten der Regierungspräsidien. 
www.hochwasserbw.de
 
WBW Fortbildungsgesellschaft mbH  
Vielfältige Informationen und Publikationen zu Gewässernachbar-
schaften, Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken, Gewässerpädagogik, 
Hochwasserpartnerschaften, mit internem Bereich für Kommunen.   
www.wbw-fortbildung.de

Weitere Kompaktinformationen  
Informationen zum Hochwasserrisikomanagement in Baden-Württem-
berg, zu Hochwassergefahrenkarten, Hochwasserrisikokarte und 
-steckbrief sowie zur Maßnahmenplanung finden Sie in den entspre-
chenden Kompaktinformationen.  
www.hochwasserbw.de, www.wbw-fortbildung.de, www.servicebw.de
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